
46 Gesetzblatt Teil I Nr. 4 — Ausgabetag: 25. April 1963

§ 2
Aufgaben der Rechtsprechung

(1) Die Rechtsprechung der Gerichte der Deutschen 
Demokratischen Republik dient

der Lösung der politischen, ökonomischen und kul
turellen Aufgaben des Arbeiter-und-Bauern-Staates 
beim umfassenden Aufbau des Sozialismus, der plan
mäßigen Entwicklung der Produktivkräfte und der 
Festigung der sozialistischen Produktionsverhältnisse,

der Entwicklung und Gestaltung der sozialistischen 
Beziehungen der Bürger zur Gesellschaft, zu ihrem 
Staat und in ihrem gesellschaftlichen Zusammenleben,

dem Schutz der sozialistischen Staats- und Wirtschafts
ordnung, besonders dem Schutz der Lebensinteressen 
und sozialistischen Errungenschaften des Volkes vor 
Verbrechen gegen den Frieden, die Menschlichkeit und 
die sozialistische Staatsmacht sowie anderen schweren 
Straftaten,

der Wahrung und Durchsetzung der Rechte und ge
setzlich geschützten Interessen der Bürger wie der 
Rechte und gesetzlich geschützten Interessen der Staats
und Wirtschaftsorgane, der Betriebe, Genossenschaften, 
gesellschaftlichen Organisationen und Einrichtungen.

Die Gerichte tragen dazu bei, daß alle Bürger, Insti
tutionen und Organisationen das sozialistische Recht 
bewußt einhalten und verwirklichen, das den Willen 
des Volkes zum Ausdruck bringt und seinem fried
lichen Leben, seiner Freiheit, seiner schöpferischen Ar
beit und der Gerechtigkeit für jedermann dient.

(2) Über die Zulässigkeit des Rechtsweges entscheiden , 
die Gerichte.

(3) Ausnahmegerichte sind unstatthaft.

§4
Öffentlichkeit der Verhandlung

(1) Die Verhandlungen vor den Gerichten sind öffent
lich.

(2) Die Öffentlichkeit der Verhandlungen fördert die 
freiwillige Einhaltung der sozialistischen Regeln des 
Zusammenlebens der Menschen und die Entwicklung 
der großen moralisch-menschlichen Kraft, um alle Bür
ger zu erziehen. Sie ermöglicht die Kontrolle der Recht
sprechung durch die Werktätigen.

(3) Die Öffentlichkeit kann nur ausgeschlossen wer
den, soweit das Gesetz es zuläßt.

§5
Gleichberechtigung der Qürger vor dem Gesetz

Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleichberechtigt.

§ 6

Das Recht auf Verteidigung

(1) Jeder Bürger hat das Recht, sich bei Gericht ver
treten zu lassen und gehört zu werden.

(2) Das Recht jedes Beschuldigten auf Verteidigung 
wird gewährleistet. Dazu gehört auch das Recht, sich 
einen Verteidiger zu wählen.

(2) Die Erfüllung dieser Aufgaben verlangt,
daß die Gerichte in ihrer Rechtsprechung die gesell

schaftlichen Zusammenhänge und Umstände von Rechts
streitigkeiten und Rechtsverletzungen allseitig und 
gründlich erforschen und darauf hinwirken, daß die 
Ursachen und begünstigenden Bedingungen von Unge
setzlichkeiten durch die Verantwortlichen Staats- und 
Wirtschaftsorgane und unter Einbeziehung der Werk
tätigen und ihrer gesellschaftlichen Organisationen be
seitigt werden;

daß sich die Gerichte regelmäßig mit den Problemen 
der gesellschaftlichen Entwicklung, den Aufgaben des 
umfassenden Aufbaus des Sozialismus, der Verallge
meinerung der Rechtsprechung und der Entwicklung 
der Kriminalität beschäftigen und daraus Schlußfolge
rungen für die Reelltsprechung ziehen;

§7
Verkündung des Urteils

Die Gerichte verkündigen ihre Urteile im Namen 
des Volkes.

§ 8

Kassation gerichtlicher Entscheidungen

(1) Gerichtliche Entscheidungen können durch Kassa
tion aufgehoben werden. Der Antrag muß innerhalb 
einer Frist von einem Jahr seit Eintritt der Rechts
kraft beim zuständigen Gericht eingegangen sein.

(2) In Ausnahmefällen kann das Oberste Gericht zu
gunsten der Verurteilten die Zulässigkeit der Kassa
tion eines Strafurteils beschließen, wenn mehr als ein 
Jahr seit der Rechtskraft des Urteils verstrichen ist.

daß die Gerichte sich bei der Lösung der Probleme 
der politischen, ökonomischen und kulturellen Entwick
lung beim umfassenden Aufbau des Sozialismus auf die 
Kenntnisse und Erfahrungen der verantwortlichen 
Staats- und Wirtschaftsorgane und wissenschaftlichen 
Institutionen stützen.

§ 3
Die Zulässigkeit des Rechtsweges

(1) Die Gerichte verhandeln und entscheiden alle 
Straf-, Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtssachen, soweit 
nicht durch Gesetz die Zuständigkeit anderer Staats
organe begründet ist. Andere Angelegenheiten verhan
deln und entscheiden die Gerichte, wenn es das Gesetz 
bestimmt.

§9
Die Gerichtskritik

(1) Stellt ein Gericht im Zusammenhang mit einem 
Gerichtsverfahren eine Gesetzesverletzung durch andere 
Organe der Rechtspflege, Organe der staatlichen Ver
waltung, sozialistische Betriebe und Einrichtungen, so
zialistische Genossenschaften oder gesellschaftliche Or
ganisationen fest, übt es durch begründeten Beschluß 
Kritik an diesen Mängeln. Das gleiche gilt, wenn ein 
Gericht eine Gesetzesverletzung durch ein unteres Ge
richt feststellt, soweit diese nicht schon zur Aufhebung 
des Urteils führt. Die Gerichtskritik kann sich auch 
auf solche Umstände erstrecken, die die Begehung von 
Straftaten und anderen Gesetzesverletzungen begün
stigen.


